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Besondere Bestimmungen „Zeitschriftenbezug“  
 
1. Allgemeines 

Für den Bezug sämtlicher Zeitschriften und zubuchbarer Inhalte von Wort & Bild (jeweils 
„Abonnement“) gelten ausschließlich diese besonderen Bestimmungen von Wort & Bild 
(„Besondere Bestimmungen Zeitschriftenbezug“) sowie die Allgemeinen Bestimmungen für 
die Abonnements von Wort & Bild („Allgemeine Bestimmungen“), abrufbar unter www.wub-
service.de/AGB.  

 
2. Lieferung der Zeitschriften 
2.1 Wort & Bild liefert die bestellten Zeitschriften an Abonnent:in entsprechend der vereinbarten 

Liefertermine und Lieferadressen.  
2.2 Liefergegenstand sind die im Auftrag bezeichneten Zeitschriftentitel im jeweiligen Lieferumfang. 

Zeitschriftentitel haben regelmäßig eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung, unterliegen im Übrigen 
und naturgemäß jedoch der Fortentwicklung in der redaktionellen Hoheit von Wort & Bild. Dies 
kann die äußerliche Gestaltung, das Format, den Titel wie auch inhaltliche Gliederungen, Rubriken 
und Beitragsarten betreffen. 

2.3 Wort & Bild kommt nicht in Lieferverzug, wenn ein Zulieferer Wort & Bild aus Gründen, die nicht 
im Verantwortungsbereich von Wort & Bild liegen und obwohl Wort & Bild ein kongruentes 
Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer geschlossen hat, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert.  

2.4 Wort & Bild ist zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt, sofern deren Annahme für 
Abonnent:in nicht unzumutbar ist, insbesondere wenn die rechtzeitige Lieferung der restlichen 
bestellten Zeitschriften sichergestellt ist und Abonnent:in hierdurch weder erheblicher 
Mehraufwand noch erhebliche zusätzliche Kosten entstehen.  

 
3. Preise, Lieferung, Zahlung, Eigentumsvorbehalt 
3.1 Wort & Bild liefert zum vereinbarten Preis zzgl. der Kosten für Verpackung und Versand.  
3.2 Die Kosten für Verpackung und Versand werden von Wort & Bild nach Gewicht und Paketzahl 

einschließlich einer Bearbeitungsgebühr in angemessener Höhe berechnet und in der Rechnung 
ausgewiesen.  

3.3 Abonnent:in ist verpflichtet, die bestellten Zeitschriften abzunehmen und die vereinbarten Preise 
sowie die in der Rechnung ausgewiesenen Kosten für Verpackung und Versand zu zahlen. 

3.4 Die gelieferten Zeitschriften bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bzw. dem 
Einzug des Rechnungsbetrags Eigentum von Wort & Bild.  

3.5 Wort & Bild ist berechtigt, die gemäß Ziffer 5.4 der Allgemeinen Bestimmungen wegen offener 
Zahlungsforderungen zurückbehaltenen Zeitschriftenlieferungen zu vernichten bzw. die bestellten 
Zeitschriften nicht mehr zu drucken, wenn Abonnent:in die offenen Zahlungsforderungen nicht 
innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten ab Beginn der Zurückbehaltung vollständig bezahlt. 
Wort & Bild wird Abonnent:in vorab über den Zeitpunkt der beabsichtigten Vernichtung bzw. der 
Einstellung des Drucks benachrichtigen. Wort & Bild setzt die Belieferung zur nächstmöglichen 
Ausgabe fort, sofern Abonnent:in alle offenen Forderungen (einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen nach Ziff. 3.6) begleicht und eine Vorauszahlung der Abonnement-Preise für die 
nächsten zwei Monate leistet. 

3.6 Wort & Bild ist für den Zeitraum der Vernichtung bzw. Einstellung des Drucks gemäß Ziff. 3.5 bis 
zum ersten möglichen Zeitpunkt der ordentlichen Beendigung des Abonnements durch 
Abonnent:in berechtigt, anstelle des vertraglich vereinbarten Abonnement-Preises eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 20 % des Abonnement- Preises der vernichteten bzw. nicht gedruckten 
Zeitschriften zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Die 
Vertragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet.  

 
4. Beginn und Laufzeit des Abonnements 
4.1 Das jeweilige Abonnement beginnt jeweils mit dem ersten Liefertermin der Zeitschrift und läuft 

mindestens ein volles Kalenderjahr (s. Ziff. 6.1 der Allgemeinen Bestimmungen).  
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4.2 Befristete Abonnements bzw. saisonale/aktionsbedingte Erhöhungen der Bezugsmenge enden 
zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 
5. Urheberrecht 

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte, insbesondere die der weiteren Vervielfältigung und 
Verbreitung, bleiben allein Wort & Bild vorbehalten. Kein Teil der Zeitschriften darf ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Wort & Bild in irgendeiner Form vervielfältigt, 
verbreitet oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Rechtliche Schrankenbestimmungen bleiben unberührt. 

 
6. Werbeeindrucke 
6.1 Sofern Abonnent:in die Zeitschriften mit einem Werbeeindruck versehen will, ist dafür eine 

spezielle Druckvorlage erforderlich. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen des 
Werbeeindrucks. Abonnent:in hat die für den Eindruck erforderlichen Angaben Wort & Bild bis 
spätestens acht Wochen vor dem Erscheinungstermin der jeweiligen Zeitschrift in Textform zu 
übermitteln.  

6.2 Die Kosten für die Druckvorlage (Klischee) trägt Abonnent:in.  
6.3 Für den Inhalt der Werbeeindrucke (wie z.B. Texte, Signets u.a.) trägt Abonnent:in die 

Verantwortung. 
6.4 Die jeweiligen Werbeeindrucke können bis spätestens acht Wochen vor dem Erscheinungstermin 

der jeweiligen Zeitschrift in Textform abbestellt werden.  
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